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E Um Arzt- und Arztfachhelferinnen den Auf-

stieg in eine leitende Funktion, insbesondere

im Bereich des mittleren Managements größe-

rer Organisationseinheiten der ambulanten

gesundheitlichen Versorgung, zu ermöglichen,

wird ihnen von der Ärztekammer Schleswig-

Holstein eine Weiterbildung gemäß § 46.1

BBiG zur Praxismanagerin angeboten. Prak-

tisch erprobt wird diese neue Qualifizierungs-

maßnahme erstmals in der Berufsbildungs-

stätte für Arzthelferinnen der Ärztekammer

mit insgesamt ca. 50 Teilnehmerinnen (zwei

Durchgänge) und unter Beteiligung des BIBB

evaluiert.

Der Beruf des Arzthelfers/der Arzthelferin ist für viele
junge Mädchen und Frauen ein „Traumberuf“, der vielfäl-
tige Aufgaben im medizinischen und sozialen Bereich für
sie bereithält. 1999 rangierte er unter den ersten drei
beliebtesten Ausbildungsberufen für junge Frauen1 in
Deutschland. Gegenwärtig sind laut Aussagen des Berufs-
verbandes der Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelferinnen
bundesweit knapp 350.000 Frauen als Helferinnen in ärzt-
lichen Praxen beschäftigt.

Trotz der großen Relevanz des Berufes für die Berufswahl
weiblicher Jugendlicher werden die langfristigen Berufs-
perspektiven sowohl von Arzthelferinnen in der Ausbil-
dung als auch von im Beruf tätigen Arzthelferinnen als
überaus ungünstig eingestuft. Ursachen dafür sieht man
u. a. in den außerordentlich begrenzten professionellen
Entwicklungsmöglichkeiten für die Frauen.2

Eine vom BIBB durchgeführte Analyse zur beruflichen
Weiterbildung von Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelferin-
nen hat gezeigt, dass mit den bestehenden geregelten Wei-
terbildungen für Arzthelferinnen in der Humanmedizin
nicht oder nur bedingt auf aktuelle Weiterbildungsbedürf-
nisse sowie auf die aus den veränderten strukturellen Rah-
menbedingungen resultierenden Weiterbildungserforder-
nisse eingegangen wird. Insbesondere die zunehmende

Verlagerung medizinischer Dienste vom stationären in den
ambulanten Sektor, die verstärkte Herausbildung von Pra-
xisverbünden und Gemeinschaftspraxen, die Vernetzung
von Praxen, die Stärkung der Prävention, die Zunahme der
häuslichen Versorgung usw. spiegeln sich nicht genügend
in den vorhandenen Qualifikationsangeboten an die Arzt-
helferinnen bzw. Arztfachhelferinnen wider.

Die vorhandene Weiterbildung zur „Arztfachhelferin“, die
für die Arzthelferinnen gegenwärtig die einzige berufliche
Aufstiegsmöglichkeit darstellt, ist in ihrer Relevanz über-
holt und beschränkt sich im Wesentlichen auf eine Wie-
derholung und Vertiefung der Erstausbildung. 

Insgesamt ist festzustellen, dass die gegenwärtig bestehen-
den Weiterbildungsregelungen den Frauen, die als Arzthel-
ferinnen tätig sind, unbefriedigende Berufsperspektiven
und Karrierechancen bieten. Aufstiegsmöglichkeiten, die
vom Niveau her auf der mittleren Ebene der beruflichen
Weiterbildung (Meister, Techniker, Fachwirt) liegen, gibt es
für den Helferinnenberuf nicht.3

Bedarf an qualifizierten Praxismitarbeiterinnen
vorhanden

Der durch die Gesundheitsreform eingeleitete strukturelle
Wandel im Gesundheitswesen, vor allem der Trend zu
neuen, größeren Versorgungsstrukturen im ambulanten Be-
reich der medizinischen Versorgung zieht erhebliche Ver-
änderungen des Anforderungsprofils der in diesen Einrich-
tungen tätigen nichtärztlichen Mitarbeiterinnen nach sich. 
Insbesondere der aufgrund der neuen ökonomischen Rah-
menbedingungen ausgelöste Konkurrenz- und Kostendruck
macht die arbeitsteilige Zusammenarbeit niedergelassener
Ärzte in Gemeinschaftspraxen, aber auch in neuen Organi-
sationsformen mit Managementsystemen wie z. B. Praxis-
netzen, Praxisverbünden, Schwerpunktpraxen, Versor-
gungsketten oder Ärztehäuser zwingend notwendig. Damit
ist eine Neubewertung materieller und personeller Ressour-
cen in den ärztlichen Praxen unumgänglich. Einerseits wird
von den Ärzten ein wesentlich kostengünstigeres Wirt-
schaften erwartet, andererseits sollen anerkannte Qualitäts-
standards in den Praxen beibehalten werden. Langfristig
kann einer Effizienzsteigerung nur mit neuen Praxiskon-
zepten und strukturellen Umgestaltungen begegnet werden.
Neue Aufgabengebiete, Aufgabenverlagerungen und neue
Anforderungen sowie mehr Delegation von Tätigkeiten mit
größerer Verantwortung werden den Bedarf an qualifizier-
tem Personal verstärken. Die neuen Strukturen erfordern ein
vielfältiges Instrumentarium betriebswirtschaftlicher Füh-
rung, Innovationen im Kommunikationsbereich und die
Ablösung der traditionellen Verwaltung durch ein moder-
nes Management. Der Begriff Qualitätssicherung bei der
ärztlichen Versorgung beschränkt sich künftig nicht nur auf
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die zu erbringenden medizinische Leistungen, sondern be-
stimmt das Anforderungsprofil der in den Praxen tätigen
Arzt- und Arztfachhelferinnen maßgeblich.4

Kurz und mittelfristig wird in größeren Organisationsein-
heiten der ambulanten medizinischen Versorgung ein Be-
darf an Praxismitarbeiterinnen mit mittleren Leitungs-
funktionen entstehen. Die Schwerpunkte des neuen Tätig-
keits- und Qualifikationsprofils werden dabei auf dem
Gebiet des Managements liegen und in erster Linie die
Tätigkeitsbereiche Planung und Organisationsentwicklung,
Kommunikation/Beratung, Personalführung, Ausbildung,
Qualitätssicherung, Verwaltung und moderne Informati-
ons- und Kommunikationssysteme umfassen. 

Konzeptioneller Ansatz des Modellversuchs
„Praxismanagerin“

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung bietet die Ärzte-
kammer Schleswig-Holstein nichtärztlichen Mitarbeiterin-
nen eine Aufstiegsfortbildung gemäß § 46.1 BBiG zur Pra-
xismanagerin in Form eines Modellversuchs an. Das Ziel
des Modellversuches besteht darin, ein am Arbeitsmarkt
ausgerichtetes modulares berufliches Weiterbildungsange-
bot für Arzthelferinnen zu entwickeln und zu erproben, das
sich an den veränderten Bedingungen in der ambulanten
medizinischen Versorgung orientiert. 

Das Weiterbildungsangebot richtet sich in erster Linie an
interessierte Arzt- und Arztfachhelferinnen, die bereits
über einen längeren Zeitraum in größeren Organisations-
einheiten der ambulanten medizinischen Versorgung tätig
waren bzw. sind. Die Weiterbildungsteilnehmerinnen sol-

len befähigt werden, die be-
triebswirtschaftlichen Ziele
des Unternehmens „Arztpra-
xis“ in enger Abstimmung
mit der ärztlichen Entschei-
dungsebene zu realisieren
sowie eigenverantwortlich
Leitungs- und Management-
aufgaben zu übernehmen.

Das Qualifizierungskonzept
der Ärztekammer Schles-
wig-Holstein geht von ins-
gesamt 800 Stunden aus
und besteht aus sechs Mo-
dulen (640 Stunden), die
einzeln geprüft und zertifi-
ziert werden, und einer Pra-
xisphase (160 Stunden). Die
Module umfassen folgende
Bereiche:

1. Ausbildung der Ausbilder (120 Stunden)
2. Qualitätsmanagement (120 Stunden)
3. Betriebswirtschaftliche Praxisführung (100 Stunden)
4. Betriebswirtschaftliches Rechnungs- und Finanzwesen

(100 Stunden)
5. Personalmanagement (100 Stunden)
6. Informations- und Kommunikationstechnologien (100

Stunden)

Die zwei Modelllehrgänge Praxismanagerin finden für ca.
50 Weiterbildungsteilnehmerinnen berufsbegleitend statt
und werden von September 2001/2002 bis Juni 2002/2003
durchgeführt. 

Neue Karrierewege für Arzthelferinnen

Unter wissenschaftlicher Begleitung werden im Rahmen
des Modellversuchs „Praxismanagerin“ Curricula zur erfolg-
reichen Durchführung entsprechender Weiterbildungsmaß-
nahmen erprobt sowie methodische Hinweise, insbesondere
zur Kombination von Theorie und Praxis einschließlich der
Gestaltung der Weiterbildungsorganisation erarbeitet. Als
Grundlage für den Ergebnistransfer der handlungsorien-
tierten Lehr- und Lernmaterialien dienen Veröffentlichun-
gen und Informationsveranstaltungen für interessierte
Arztpraxen, Ärztekammern, Berufsverbände, Gewerkschaf-
ten sowie Arzt- und Arztfachhelferinnen. Nach erfolgrei-
chem Abschluss und der Evaluierung des Modellversuchs
unter Beteiligung des BIBB ist vorgesehen, die „Praxisma-
nagerin“ als bundesweit geregelte Weiterbildungsmaß-
nahme einzuführen.

Im Ergebnis des Modellversuchs wird ein berufliches Wei-
terbildungsangebot für Arzt- und Arztfachhelferinnen in
größeren Organisationseinheiten der ambulanten medi-
zinischen Versorgung geschaffen, das die vertikalen und
horizontalen Auf- und Durchstiegsmöglichkeiten für Arzt-
helferinnen bis hin zur Fachhochschulreife entscheidend
verbessert. Prinzipiell könnten sich durch diesen neuen Bil-
dungsgang völlig veränderte Karrierewege für Frauen, die
in diesem Helferinnenberuf tätig sind, ergeben. Beispiels-
weise wäre damit der Zugang zu Studienrichtungen wie
Betriebswirtschaft, Gesundheits- und Sozialmanagement
und Pädagogik geebnet. Zugleich erhöhen sich für Absol-
venten einer Aufstiegsqualifizierung auf der Ebene des
mittleren Führungsmanagements die Beschäftigungs- und
Karrierechancen in anderen Einrichtungen des Gesund-
heits- und Sozialwesens (z. B. im stationären Bereich, bei
Krankenkassen) wesentlich. Die Weiterbildungsregelung
„Praxismanagerin“ stellt somit eine wichtige professionelle
Entwicklungsperspektive für die Arzthelferinnen dar, die
ein Verlassen der gegenwärtig bestehenden beruflichen
Sackgassen ermöglicht. 
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